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Liebefeld, 26. September 2007

Verfügung betreffend Gesuch um Bestätigung der hinreichenden Berufserfah-
rung zur Verwendung von Mitteln für die allgemeine Schädlingsbekämpfung

Sehr geehrter Herr Kistler

lm eingangs genannten Verfahren erlässt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) folgende Verfügung:

Dispositiv

Die hinreichende Berufserfahrung zur Verwendung von Schädlingsbekämpfungsmit-
teln wird Herrn KISTLER Hans mit Einschränkung gemäss Ziftdr 2.2 bestätigt.

Die Gebühr für die Bestätigung von Berufserfahrung beträgt 100-- CHF. Der festge-
setzte Betrag zuzüglich 6.70 CHF Auslagen wird separat in Rechnung gestellt.

Bundesamt für Gesundheit
,Max Ziegler
Stationsstrasse 1 5, CH-3097 Liebefeld

Postadresse: CH-3003 Bern

Tel. +41 31 3231221,Fax+41 31 32257 O0

Max.Ziegler@bag.admin.ch
www.bag.admin.ch

Gegen diese Verfügung.kann g-ggäs.? Artikel50 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG, SR 172.021)

innert 30 Tagen seitZustbfrinp;ü.e*ft'$undesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, Beschwerde

erhoben werden. Die Beb.ghwöjd€jffiflAie Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel

und der Unterschiift'Aet$gsgfl*.$fretührurc oder der Ve-rtretung zu enthalten; die angefochtene Ver-

fügung und die ais'B.eweiirhifrlari!erutenen Urkunden sind beizulegen (Art. 52 VwVG).

1.1

1.2



2-1

Beg ründung

Sachverhalt

Das Gesuch um Anerkennung der hinreichenden Berufserfahrung ist beim BAG.am 31. Juli2007
eingegangen.

2.2 Rechtliches

Das Gesuchsformular sowie die Nachweisdokumente wurden vollständig eingereicht. Der Fragebogen

zur Beschreibung der konkreten Tätigkeit als Schädlingsbekämpfer liegt vor.

Gestützt auf die Artikel 7 und 1'1 Buchstabe d der Verordnung des EDI über die Fachbewilligung für

die allgemeine Schädlingsbekämpfung vom 28. Juni 2005 (VFB-S, SR 814.812.32)
bestätigt das BAG, dass Herr

KISTLER Hans

geboren am11. Juli 1940

mit Heimatort Hasle BE

auf Grund der erbrachten Nachweise über hinreichende Berufserfahrung in der beruflichen oder ge-

werblichen Verwendung von Rodentiziden und lnsektiziden nach Art 1 Abs 1a VFB-S verfügt. Die

Anerkennung der Berufserfahrung ist auf die Verwendung dieser Mittel eingeschränkt.

Dieses Schreiben gilt als Kenntnisnachweis und kann bei Kontrollen der Vollzugsbehörden vorgewie-

sen werden.

Der Gesuchsteller hat durch sein Gesuch eine Verfügung veranlasst und hat deshalb eine Gebühr zu

bezahlen. Diese wird gestützt auf Artikel 13 Absatz 2 VFB-S.

Mit freundlichen Grüssen
Abteilung Chemikalien

q(,Aou*
Max Ziegler (
Ausbildung Chemikalien

Ausstellungsdatum: 26. September 2007

Zur Kenntnis an:
Kantonale Vollzugsbehörde Kt. SH


